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Kreisstadt Siegburg            Anlage 1 

      
Gremium: Rat der Kreisstadt Siegburg  
Sitzung am:  09.07.2026 
 
 

 Einfacher Bebauungsplan Nr. 25/2 
 Bereich zwischen den Straßen „Am Tannenhof“ und „Junkersbusch“ im Stadtteil Stallberg 
 Satzungsbeschluss  

 
 
Eingegangene Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge der Stadtverwaltung  
 
 
1.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sind keine Stellungnahmen 
eingegangen. 
 
 
1.2 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende Stellungnahmen 
eingegangen: 
 
1.2.1 Wahnbachtalsperrenverband (WTV) 
1.2.2 RSAG AöR 
1.2.3 PLEdoc GmbH - Leitungsauskunft  
1.2.4 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser 
1.2.5 Stadtverwaltung Siegburg, Abt. 611 - Untere Denkmalbehörde 
1.2.6 Amprion GmbH 
1.2.7 Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Fachgebiet IV - Hoheit, Umweltbildung und Naturschutz 
1.2.8 Deutsche Telekom Technik GmbH, Technische Infrastruktur, Niederlassung West  
1.2.9 Vodafone West GmbH 
1.2.10 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
1.2.11 Stadtverwaltung Siegburg, Amt 80 – Umwelt und Wirtschaft, Sg. Umwelt und Klimaschutz 
1.2.12 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
1.2.13 Flughafen Köln Bonn GmbH, Abt. Planfeststellung 
1.2.14 Stadtwerke Bonn GmbH 
 
 
2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben. 
 
 
2.2 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende Stellungnahmen 
eingegangen: 
 
2.2.1 Stadtverwaltung Siegburg, Abt. 611 – Untere Denkmalbehörde 
2.2.2 Wahnbachtalsperrenverband 
2.2.3 PLEdoc GmbH – Leitungsauskunft 
2.2.4 Amprion GmbH  
2.2.5 Vodafone West GmbH  
2.2.6 Deutsche Telekom Technik GmbH  
2.2.7 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser  
2.2.8 Stadtwerke Bonn GmbH 
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2.2.9 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung  
2.2.10 Stadtverwaltung Siegburg, Amt 80 – Umwelt und Wirtschaft 
2.2.11 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
 
 
3.1 Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine 
Stellungnahmen abgegeben. 
 
 
3.2 Erneute Beteiligung der Behörden gem. § 4a Abs. 3 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der erneuten Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende Stellungnahmen 
eingegangen: 
 
3.2.1 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser  
3.2.2 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung  
 
 
Die aufgelisteten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt. 
 
 
 
 
1.2.1 Wahnbachtalsperrenverband (WTV) mit Schreiben vom 18.11.2024 
 
 

 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich  
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1.2.2 RSAG AöR mit Schreiben vom 19.11.2024 
 
 

 

 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Das Bebauungsplangebiet liegt innerhalb eines größeren Wohngebietes. Die Grundstücke im 
Plangebiet sind bereits weitgehend baulich genutzt.  
 
In der Planbegründung wird unter Punkt 3 darauf verwiesen, dass der Anlass für die Einleitung des 
Bebauungsplanverfahrens, die aktuelle bauliche Entwicklung im Plangebiet ist.  
Der Planbereich ist im Laufe der vergangenen Jahre zunehmend enger bebaut worden. Zuletzt wurden 
im Jahr 2023 Baugenehmigungen für die Errichtung von mehreren eng hintereinander stehenden 
Wohnhäusern erteilt. Die inzwischen fertiggestellten Häuser werden über einen Privatweg von der 
öffentlichen Straße „Am Tannenhof“ erschlossen. 
 
Im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplanes Nr. 25/2 ist weder die Festsetzung neuer 
Wohnbebauung noch neuer Erschließungsflächen vorgesehen.  
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Mittels der Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 25/2 sollen die vorhandenen 
städtebaulichen Strukturen planungsrechtlich gesichert sowie die bauliche Entwicklung in Hinblick auf 
gesunde Wohnverhältnisse und umweltschützende Anforderungen, maßvoll gesteuert werden. Das 
Planungsziel soll insbesondere durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl, der Bauweise, einer 
Mindestgröße von Baugrundstücken und der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden 
erreicht werden.  
 
Der einfache Bebauungsplan regelt die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben nicht 
abschließend, sodass weiterhin die Bestimmungen der §§ 34 und 35 BauGB (Zulässigkeit von Vor-
haben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und Bauen im Außenbereich) heranzu- 
ziehen sind. 
 
 
Die Anregung wurde nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 PLEdoc GmbH - Leitungsauskunft mit Schreiben vom 21.11.2024 
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Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
 
 
1.2.4 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser mit Schreiben vom 21.11.2024 
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Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Stellungnahme wurde berücksichtigt. 
 
In die Planbegründung wurde unter Punkt 10. - Ver- und Entsorgung - folgender Text aufgenommen: 
 
Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 

Im Bereich der Straßen „Am Tannenhof“ und „Junkersbusch“ befinden sich öffentliche 
Schmutzwasserkanäle, die das aus dem Plangebiet anfallende Schmutzwasser aufnehmen können. Ein 
Regenwasser- oder Mischwasserkanal ist nicht vorhanden. 
 
Vorrangig ist das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser schadlos und 
gemeinwohlverträglich auf den Grundstücken zur Versickerung zu bringen. Die Prüfung, ob eine 
dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung gemeinwohlverträglich möglich ist, muss für jedes 
Bauvorhaben im Einzelfall erfolgen, da ausreichende hydrogeologische Erkenntnisse zur 
Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht vorliegen. 
Die Beseitigung des Niederschlagswassers ist mit dem Fachbereich Abwasser der Stadtbetriebe 
Siegburg AöR und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises abzustimmen. Ggf. sind 
wasserrechtliche Erlaubnisse einzuholen. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.5 Stadtverwaltung Siegburg - Untere Denkmalbehörde mit Schreiben vom 22.11.2024 
 
 
 

 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wurde berücksichtigt. 
 
In den Textteil des Bebauungsplanes wurde ein Hinweis auf den § 16 des Denkmalschutzgesetzes 
(DSchG NRW) aufgenommen.  
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1.2.7 Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Fachgebiet Hoheit, Umweltbildung und Naturschutz  
mit Schreiben vom 02.12.2024 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme  
 
 
In den Textteil des Bebauungsplanes wurde folgender Hinweis aufgenommen: 
 
Wald 

Auf der Ostseite des Plangebietes grenzt Wald im Sinne der Forstgesetze an das vorhandene 
Wohngebiet an. Im Falle konkreter Bauabsichten im Randbereich der Waldfläche ist im 
Baugenehmigungsverfahren das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft zu beteiligen. 
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1.2.8 Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 04.12.2024 
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Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und teils berücksichtigt.   
 
Mittels der Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 25/2 soll im v.g. Bereich die vorhandene 
städtebauliche Struktur planungsrechtlich gesichert sowie die bauliche Entwicklung in Hinblick auf 
gesunde Wohnverhältnisse und umweltschützende Anforderungen maßvoll gesteuert werden.  
Der einfache Bebauungsplan regelt die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben nicht 
abschließend, sodass weiterhin die Bestimmungen der §§ 34 und 35 BauGB (Zulässigkeit von Vor-
haben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und Bauen im Außenbereich) 
heranzuziehen sind. Dies gilt insbesondere für die Kriterien des Einfügens in die Eigenart der näheren 
Umgebung im Sinne des § 34 BauGB. 
 
Im Plangebiet sind weder neue Verkehrsflächen noch Änderungen im Bereich vorhandener 
Verkehrsflächen geplant.  
 
In die Planbegründung wurde folgender Text aufgenommen: 
 

Wasser- und Energieversorgung, Telekommunikation 
Die Leitungen für die Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, sowie Telekommunikationsleitungen/-
anlagen sind im Plangebiet vorhanden.  
Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurde seitens der Deutsche Telekom Technik GmbH 
mitgeteilt, dass zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsanschlüssen die 
Verlegung zusätzlicher Telekommunikationsanlagen erforderlich ist.  
Geplante Baumaßnahmen sind frühzeitig mit den Versorgungsträgern abzustimmen. 
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1.2.9 Vodafone West GmbH mit Schreiben vom 09.12.2024 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Kenntnisnahme 
 
In der Planbegründung wird auf vorhandene Leitungen und Telekommunikationsanlagen hingewiesen. 
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1.2.10 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  mit Schreiben vom 10.12.2024 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 
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1.2.11 Stadtverwaltung Siegburg, Amt 80 – Umwelt und Wirtschaft, Sg. Umwelt und Klimaschutz 
  mit Schreiben vom 13.12.2024 
 
 

 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme 
 
Mittels der Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 25/2 sollen die vorhandenen 
städtebaulichen Strukturen planungsrechtlich gesichert sowie die bauliche Entwicklung in Hinblick auf 
gesunde Wohnverhältnisse und umweltschützende Anforderungen, maßvoll gesteuert werden. Das 
Planungsziel soll insbesondere durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl, der Bauweise, einer 
Mindestgröße von Baugrundstücken und der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden 
erreicht werden.  
 
Das Verbot von Schottergärten im Plangebiet mittels textlicher Festsetzung ist eine Konkretisierung der 
Pflicht nach § 8 Abs. 1 der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), nach der unbebaute 
Grundstücksflächen wasseraufnahmefähig sein und begrünt bzw. bepflanzt werden müssen, soweit 
diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden.  
Begrünte Flächen können durch ihre Wasserspeicherfähigkeit und die dadurch entstehende 
Abflussverzögerung im Fall von Starkregen einen unkontrollierten Oberflächenabfluss und die 
zeitweilige Überlastung der Kanalisation vermeiden oder abmildern. Die durch die Vegetation bewirkte 
erhöhte Verdunstung kann außerdem in den Sommermonaten zu einer Verringerung der Temperaturen 
und damit zu einem mikroklimatischen Ausgleich beitragen. 
 
In den Textteil des Bebauungsplanes wurde zum Thema Klimawandel folgender Hinweis 
aufgenommen:  
 
Anpassung an den Klimawandel 

Das Plangebiet ist bei extremen Starkregen nach dem Modell der aktuellen Starkregengefahren-
hinweiskarte des Landes NRW im südwestlichen Bereich von Überflutungen betroffen, die in 
südöstlicher Richtung abströmen und in Teilbereichen Tiefen zwischen 1 und 1,2 Meter erreichen 
können. Dies ist bei der Bauplanung zu berücksichtigen. 
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Um Starkregenereignissen zu begegnen, sollen Flächen möglichst wenig versiegelt werden. Bei 
Bebauung von Grundstücken ist Sorge zu tragen, dass ausreichend Versickerungs- oder 
Abflussmöglichkeiten bestehen. Dächer sollten möglichst begrünt werden. 
 
Zum Schutz vor den Folgen von Hochwasser und Starkregen wird auf die Eigenvorsorgepflicht und auf 
die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 5 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
1.2.12 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
  mit Schreiben vom 16.12.2024 
 
 
 

 



14 



15 

 
 
 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregungen wurden berücksichtigt. 
 
 
Zum Thema „Abfallwirtschaft“: 

 
In den Textteil des Bebauungsplanes wurde folgender Hinweis aufgenommen. 
 
Einbau von Recyclingmaterial (außerhalb von Wasserschutzgebieten) 
Für den Unterbau der Bodenplatte, sowie sonstige Bodenauffüllungen darf nur inertes Bodenmaterial 
eingesetzt werden. Bauschutt oder sonstige hohlraumschaffende, auslaugbare, verrottende oder 
anderweitig wassergefährdende Stoffe dürfen nicht eingebaut werden. 
Es ist nur der Einsatz von güteüberwachtem Recyclingmaterial statthaft. Der Einbau des 
Recyclingmaterials ist nach den Bestimmungen der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) 
durchzuführen, dementsprechend zu dokumentieren, aufzubewahren und dem Rhein-Sieg-Kreis auf 
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Anfrage vorzulegen. Der Einbau von Recyclingmaterial muss den zulässigen Einbauweisen nach 
Tabellen 1-3 der Anlage 2 der ErsatzbaustoffV entsprechen. 
Der Einbau des Recyclingmaterials ist nach den Bestimmungen der ErsatzbaustoffV zu dokumentieren. 
(https://www.umwelt.nrw.de/umwelt/umwelt-undressourcenschutz/abfallund-kreislaufwirtschaft/ 
gewerbeabfall). 
 
 
Zum Thema „Schmutz-/Niederschlagswasserbeseitigung“: 
 
In die Planbegründung wurde unter Punkt 10. - Ver- und Entsorgung - folgender Text aufgenommen: 
 
Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 
Im Bereich der Straßen „Am Tannenhof“ und „Junkersbusch“ befinden sich öffentliche 
Schmutzwasserkanäle, die das aus dem Plangebiet anfallende Schmutzwasser aufnehmen können. Ein 
Regenwasser- oder Mischwasserkanal ist nicht vorhanden. 
Vorrangig ist das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser schadlos und 
gemeinwohlverträglich auf den Grundstücken zur Versickerung zu bringen. Die Prüfung, ob eine 
dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung gemeinwohlverträglich möglich ist, muss für jedes 
Bauvorhaben im Einzelfall erfolgen, da ausreichende hydrogeologische Erkenntnisse zur 
Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht vorliegen.  
Die Beseitigung des Niederschlagswassers ist mit dem Fachbereich Abwasser der Stadtbetriebe 
Siegburg AöR und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises abzustimmen. Ggf. sind 
wasserrechtliche Erlaubnisse einzuholen. 
 
 
Zum Thema „Anpassung an den Klimawandel (Starkregen)“: 
 
In den Textteil des Bebauungsplanes wurde folgender Text aufgenommen. 
 
Anpassung an den Klimawandel: 
Das Plangebiet ist bei extremen Starkregen nach dem Modell der aktuellen Starkregengefahren-
hinweiskarte des Landes NRW im südwestlichen Bereich von Überflutungen betroffen, die in 
südöstlicher Richtung abströmen und in Teilbereichen Tiefen zwischen 1 und 1,2 Meter erreichen 
können. Dies ist bei der Bauplanung zu berücksichtigen. 
Um Starkregenereignissen zu begegnen, sollen Flächen möglichst wenig versiegelt werden. Bei 
Bebauung von Grundstücken ist Sorge zu tragen, dass ausreichend Versickerungs- oder 
Abflussmöglichkeiten bestehen. Dächer sollten möglichst begrünt werden. 
Zum Schutz vor den Folgen von Hochwasser und Starkregen wird auf die Eigenvorsorgepflicht und auf 
die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 5 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) hingewiesen. 
 
 
 
Zum Thema „Altlasten“: 
 
In den Textteil des Bebauungsplanes wurde folgender Text aufgenommen: 
 
Altlasten 
Im Plangebiet sind keine Altlasten, altlastverdächtige Flächen oder sonstige schädliche 
Bodenveränderungen erfasst. 
Im Rahmen einer Auswertung historischer Karten, haben sich Hinweise ergeben, dass im westlichen 
Randbereich des Plangebietes in der Vergangenheit kleinere Teiche befunden haben. Der Bereich 
wurde nachrichtlich als Altablagerungshinweisfläche registriert. Angaben über die Zusammensetzung 
des Auffüllungsmaterials oder umweltgeologische Informationen liegen nicht vor. Eine Kennzeichnung 
der Fläche ist nicht erforderlich, da kein konkreter Bodenbelastungsverdacht besteht. 
Folgende bodenschutzrechtliche Hinweise sind zu berücksichtigen: 
Werden bei den Erdarbeiten verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist unverzüglich der Rhein-
Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz zu informieren (§ 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz 
NRW). Ggf. sind weitergehende Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (Entnahme von 
Bodenproben, Durchführung von chemischen Analysen, etc.) zu veranlassen. Alle Maßnahmen im 
Zusammenhang mit schädlichen Bodenverunreinigungen sind mit dem Amt für Umwelt- und 
Naturschutz, abzustimmen. 
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Die Aushubböden im Bereich der Altablagerungshinweisfläche sind nach Durchführung von 
abfalltechnischen Untersuchungen ordnungsgemäß zu verwerten/entsorgen. Der 
Untersuchungsumfang und der geplante Entsorgungsweg sind mit der Unteren 
Abfallwirtschaftsbehörde des Rhein-Sieg-Kreises abzustimmen. 
Wird Fremdmaterial zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht auf Freiflächen aufgebracht, 
so sind die §§ 6 und 7 der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten 
(Einhaltung der Vorsorgewerte, Anlage 1, Tabellen 1 und 2 sowie Einhaltung der Mindeststärke für 
Freiflächen von 30 cm und für Hausgärten von 60 cm). 
 
 
 
 
 
1.2.13 Flughafen Köln Bonn GmbH, Abt. Planfeststellung mit Schreiben vom 18.12.2024 
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Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme / Die Anregung wurde teilweise berücksichtigt. 
 
Gemäß § 5 FluLärmG Abs. 3 Nr. 5 und 6 gilt das Verbot nach Abs. 2 (In der Tag-Schutzzone 1 und in 
der Nacht-Schutzzone dürfen Wohnungen nicht errichtet werden.) nicht für die Errichtung von 
„Wohnungen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 des Baugesetzbuchs“ und 
„Wohnungen im Geltungsbereich eines nach der Festsetzung des Lärmschutzbereichs bekannt 
gemachten Bebauungsplans, wenn dieser der Erhaltung, der Erneuerung, der Anpassung oder dem 
Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung dient.“ 
 
Das Plangebiet befindet sich in einem bereits vorhandenen größeren Wohngebiet mit bestehenden Ein- 
und Mehrfamilienhäusern. Damit entspricht die Art der baulichen Nutzung des Plangebiets inhaltlich 
dem eines reinen/allgemeinen Wohngebietes. 
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Der Bebauungsplan Nr. 25/2 soll als „einfacher Bebauungsplan“ im Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB 
aufgestellt werden. Ein einfacher Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 3 BauGB verzichtet in seinen 
Festsetzungen auf mindestens eine Angabe der nachfolgenden vier Kriterien, die einen qualifizierten 
Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB ausmachen: die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die 
überbaubare Grundstücksfläche und die örtliche Verkehrsfläche. Der einfache Bebauungsplan regelt 
die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben nicht abschließend, sodass weiterhin die 
Zulässigkeit von Bauvorhaben nach § 34 / § 35 BauGB zu beurteilen ist.  
 
Zur Vermeidung zukünftiger Nutzungskonflikte, hinsichtlich des Lärmschutzbereiches und der 
betroffenen Bauverbote von Krankenhäusern, Altenheimen, Erholungsheimen und ähnlichen in 
gleichem Maße schutzbedürftigen Einrichtungen gem. § 5 FluLärmG Abs. 1, wurde ein entsprechender 
Hinweis in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
Der Hinweis unter Pkt. 3.3 der Stellungnahme wurde ebenfalls in den Textteil des Bebauungsplanes 
übernommen. 
 
Das Thema Fluglärm und die Bestimmungen des § 5 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 
(FluLärmG) wurde auch in der Begründung des Bebauungsplanes behandelt. 
 

Hinweis im Textteil des Bebauungsplanes: 

Fluglärm 
Die Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereiches für den Verkehrsflughafen Köln/Bonn 
(Fluglärmschutzverordnung Köln/Bonn) vom 07.12.2011 legt zwei „Tagschutzzonen“ und eine 
„Nachtschutzzone“ fest. Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb der gesetzlichen „Nachtschutzzone“ 
und unmittelbar außerhalb der Tagschutzzone II des Flughafens Köln/Bonn. Zudem liegt das Plangebiet 
unmittelbar unter den Flugrouten der Haupt- Start- und Landebahn. Hierdurch ist im Planbereich mit 
erheblichen Fluglärmimmissionen am Tag wie auch in der Nacht zu rechnen. Im Sinne eines 
vorbeugenden Schallschutzes sind in den Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsräumen Schallschutz und 
schallgedämmte Belüftung nach den Maßgaben der 2. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
zum Schutz gegen Fluglärm – 2.FlugLSV mit einem Mindestbauschalldämmmaß von R´wRes = 40 
dB(A) vorzusehen. 
Gemäß § 5 des Fluglärmgesetzes (FluLärmG) dürfen innerhalb eines Lärmschutzbereiches 
schutzwürdige Nutzungen wie Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime und ähnliche in gleichem 
Maße schutzbedürftige Einrichtungen nicht errichtet werden.  
 
 
 
 
 
1.2.14 Stadtwerke Bonn GmbH mit Schreiben vom 19.12.2024 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

namens und im Au�rag der Bonn Netz GmbH, der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg 

GmbH und der Stadtwerke Bonn Verkehrs GmbH teilen wir mit, dass keine Bedenken bestehen. 

Freundliche Grüße 

i.A. Nadine Starke 

Recht/Bestandsmanagement 

 

Stadtwerke Bonn GmbH 

Theaterstraße 24, 53111 Bonn 

 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich  
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2.2.1 Stadtverwaltung Siegburg – Untere Denkmalbehörde mit Schreiben vom 04.03.2025 

 

 

die Hinweise auf Belange des Denkmalschutzes (Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung 

vom 22.11.2024) wurden vollständig übernommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Göbel 

Kreisstadt Siegburg 

Planungs- und Bauaufsichtsamt 

-Abteilung Stadtplanung und Denkmalschutz- 

Nogenter Platz 10, 53721 Siegburg 

 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Wahnbachtalsperrenverband  mit Schreiben vom 04.03.2025 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im angefragten Bebauungsplangebiet sind keine Leitungen und Wasserschutzzonen vom 
Wahnbachtalsperrenverband Siegburg betroffen. Es bestehen somit seitens des Verbandes keine 
Bedenken gegen das Verfahren vom BP 25-2. 
 

 
 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 
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2.2.3 PLEdoc GmbH – Leitungsauskunft mit Schreiben vom 04.03.2025 
 
 

 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
 
2.2.4 Amprion GmbH mit Schreiben vom 10.03.2025 
 
 
 

 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 



23 

2.2.5 Vodafone West GmbH mit Schreiben vom 17.03.2025 
 
 
 

  
 

 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 

 
In der Planbegründung wird auf vorhandene Leitungen und Telekommunikationsanlagen hingewiesen. 
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2.2.6 Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 19.03.2025 
 
 

 
 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 

 
 
Die Stellungnahme der Telekom wurde teils berücksichtigt. 
 
In der Planbegründung wird auf vorhandene Leitungen und Telekommunikationsanlagen hingewiesen. 

 
Der Hinweis, dass zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsanschlüssen die 
Verlegung zusätzlicher Telekommunikationsanlagen erforderlich ist, wurde übernommen. 
 
Die Aufnahme von Festsetzungen in den Bebauungsplan ist nicht erforderlich.  
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2.2.7 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser mit Schreiben vom 24.03.2025 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 
 

 
Im November 2024 hat der Fachbereich Abwasser folgendes mitgeteilt:  
 
In den Straßen „Am Tannenhof“ und „Junkersbusch“ befinden sich lediglich öffentliche 
Schmutzwasserkanäle, die das aus dem Plangebiet anfallende Schmutzwasser aufnehmen können. 
Ein Regenwasserkanal (…oder ein Mischwasserkanal) ist nicht vorhanden. 
Vorrangig ist das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser schadlos und 
gemeinwohlverträglich auf den Grundstücken zur Versickerung zu bringen. Die Prüfung, ob eine 
dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung gemeinwohlverträglich möglich ist, muss für jedes 
Bauvorhaben im Einzelfall erfolgen, da ausreichende hydrogeologische Erkenntnisse zur 
Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht vorliegen.  
Eine umfassende und generelle Aussage zur Niederschlagswasserbeseitigung im Gebiet des einfachen 
B-Plans 25/2 ist, aus jetziger Sicht, nicht möglich.  
 
In der Planbegründung wird auf den Sachverhalt hingewiesen. 
Im Falle konkreter Bauvorhaben ist die Beseitigung des Niederschlagswassers mit dem Fachbereich 
Abwasser der Stadtbetriebe Siegburg AöR und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises 
abzustimmen. Ggf. sind wasserrechtliche Erlaubnisse einzuholen. 
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2.2.8 Stadtwerke Bonn GmbH mit Schreiben vom 01.04.2025 
 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

namens und im Auftrag der Bonn Netz GmbH, der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-

Sieg GmbH und der Stadtwerke Bonn Verkehrs GmbH teilen wir Ihnen mit, dass keine Bedenken 

bestehen. 

 

Freundliche Grüße 

i.A. Nadine Starke 

Recht/Bestandsmanagement 

Telefon: 0228 711-2794  

Fax: 0228 711-912794 

E-Mail: nadine.starke@stadtwerke-bonn.de 

Stadtwerke Bonn GmbH 

Theaterstraße 24, 53111 Bonn  
 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 
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2.2.9 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung 
mit Schreiben vom 03.04.2025 
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Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Die Anregungen wurden berücksichtigt. 
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Der Vorentwurf der Planbegründung enthielt einen Hinweis, dass zur Abklärung einer möglichen 
Betroffenheit geschützter Arten im Laufe des Bebauungsplanverfahrens eine artenschutzrechtliche 
Prüfung Stufe I (ASP I) durchgeführt werden soll.  
 
Um den Planungsaufwand und die Planungskosten reduzieren zu können, wurde vor der Offenlage des 
Planentwurfs beschlossen, dass die Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 25/2 im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB erfolgen soll. Die Verpflichtungen zur Durchführung einer 
förmlichen Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und von Monitoring-Maßnahmen sowie zur 
Erstellung eines Umweltberichtes und einer zusammenfassenden Erklärung sind damit entfallen. 
 
Das Plangebiet ist bereits bebaut und kann lediglich nachverdichtet werden. Innerhalb der zeitlichen 
Gültigkeit einer Artenschutzprüfung von 5 bis 7 Jahren ist nur eine geringe Bautätigkeit zu erwarten.  
Da der einfache Bebauungsplan Nr. 25/2 eine Begrenzung der bisherigen Baumöglichkeiten vorsieht 
und auch im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen ist, dass die 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände im Sinne des § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht 
beeinträchtigt werden, wurde im Planverfahren bisher auf eine artenschutzrechtliche Prüfung verzichtet.  
 
Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde gem. Empfehlung der Kreisverwaltung auch auf dieser 
Planungsebene eine artenschutzrechtliche Prüfung zur Abklärung einer möglichen Betroffenheit 
geschützter Arten durchgeführt.  
Das Ergebnis der Artenschutzprüfung und die Hinweise der Kreisverwaltung zu den Themen 
Vogelschlag an Gebäuden und Lichtemissionen wurden in den Textteil des Bebauungsplanes und die 
Planbegründung aufgenommen.  
Bei Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen werden nach jetzigem Kenntnisstand durch Eingriffe in 
Bezug auf die gelisteten Artengruppen Fledermäuse, Vögel, Amphibien, Reptilien und Libellen keine 
Verbotstatbestände nach Bundes-Naturschutzgesetz § 44 ausgelöst.  
Die ASP I wird der Planbegründung als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
2.2.10 Stadtverwaltung Siegburg, Amt 80 – Umwelt und Wirtschaft mit Schreiben vom 04.04.2025 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 
 
Die v.g. Hinweise wurden in die Bebauungsplan-Unterlagen aufgenommen.  
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2.2.11 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland mit Schreiben vom 09.05.2025 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 
In den Textteil des Bebauungsplanes wurde ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
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3.2.1 Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Abwasser mit Schreiben vom 11.03,2026 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 
 
Auf die Stellungnahmen zu Pkt. 1.2.4 und Pkt. 2.2.7 wird verwiesen. 
 
Der Sachverhalt wird in der Planbegründung behandelt.  
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3.2.2 Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung  
mit Schreiben vom 24.03.2026 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Behandlung der Stellungnahme / Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung: 
 
 
Kenntnisnahme / Keine Abwägung erforderlich. 


